
Ausfüllhinweise zum Antragsvordruck Bürgergeld 

 

Stichwort: Zuschuss zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen 
Sofern Sie oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft zum Zeitpunkt der Antragstellung auf 
Bürgergeld bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, wird auf 
Antrag ein Zuschuss zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung gewährt. 

Darüber hinaus können Personen einer Bedarfsgemeinschaft, die nicht erwerbsfähig sind – 
also Bürgergeld für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte beziehen – oder Bürgergeld 
nur darlehensweise beziehen einen Zuschuss zu den Versicherungsbeiträgen beantragen, 
wenn sie versicherungspflichtig gesetzlich, freiwillig gesetzlich oder privat kranken- und 
pflegeversichert sind. 

Die Höhe der Beiträge müssen Sie nachweisen. Aus dem Nachweis der privaten 
Krankenversicherungsbeiträge muss neben deren Höhe hervorgehen, ob diese den 
Beiträgen Ihres individuellen Basistarifs entsprechen. Falls Sie nicht im Basistarif versichert 
sind, sind die Beiträge dieses Tarifs zusätzlich nachzuweisen. Der Zuschuss wird 
grundsätzlich direkt an die jeweilige Krankenkasse überwiesen. Geben Sie deshalb bitte die 
Bankverbindung Ihrer Krankenkasse an. 

Sofern Sie allein durch die Zahlung Ihrer Beiträge zur gesetzlichen oder privaten Kranken- 
und Pflegeversicherung hilfebedürftig werden, erhalten Sie vom Jobcenter einen Zuschuss 
zu diesen Versicherungsbeträgen in der Höhe, die notwendig ist, um die Hilfebedürftigkeit zu 
vermeiden. Bei gesetzlicher Versicherung wird der Zuschuss an Sie selbst ausgezahlt, bei 
privater Versicherung an die private Krankenversicherung. 
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